
 

Hiermit wird offiziell bestätigt, dass der Wölfling 

dieses Scheins alle Regeln im Umgang mit dem 

Taschenmesser auf Lager kennt und beherrscht. 

 

Die Prüfungskommission 

 

(Datum, Unterschrift, Stempel) 

Das Kleingedruckte: 

1. Wölflinge im Besitz dieses Scheins müssen auch weiterhin ihre 

Leiter*Innen um Erlaubnis fragen, wenn sie schnitzen wollen.  

2. Das Taschenmesser bleibt immer im Zelt und wird erst 

herausgeholt, wenn ein*e Leiter*In die Erlaubnis gegeben 

hat. 

3. Mindestens ein*e Leiter*In muss beim Schnitzen dabei sein. 

4. Wird ein Wölfling beim Schnitzen ohne Erlaubnis erwischt, 

wird das Taschenmesser einkassiert. 

Taschenmesserschein 

 

der Wölflingsstufe 

 



 

Foto 

des  

Wölflings 

 

Name des Wölflings: 

_________________________________________ 

Geburtsdatum: 

_________________________________________ 

Unterschrift des Wölflings: 

_________________________________________  

Regeln für den richtigen & pfleglichen Umgang 

mit dem Taschenmesser 

 

• Kein Taschenmesser mit feststehender 

Klinge! 

• Nur im Sitzen mit dem Taschenmesser 

schnitzen! 

• Nie mit offenem Messer gehen oder laufen! 

• Auf genug Abstand zu Anderen achten! 

• Immer vom eigenen Körper weg schnitzen! 

• Achtung, das Taschenmesser kann 

zusammenklappen! 

• Nicht mit der Messerspitze bohren! 

• Das Taschenmesser bleibt immer 

zusammengeklappt, wenn nicht geschnitzt 

wird. 


